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Stellungnahme 
des Bundesrates 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des E-Government-
Gesetzes und zur Einführung des Gesetzes für die Nutzung von 
Daten des öffentlichen Sektors 

Der Bundesrat hat in seiner 1002. Sitzung am 26. März 2021 beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu 
nehmen: 

1. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat bewertet es grundsätzlich positiv, dass die Bundesregie rung 
eine Strategie der offenen Daten (Open Data) der Verwaltung verfolgt. Für 
die Wirtschaft, gerade für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) und 
Start-ups, bieten offene maschinenlesbare Daten große Potenziale für innova-
tive Geschäftsmodelle. Wichtig ist hierbei insbesondere, dass die Daten nicht 
nur einigen wenigen, großen Konzernen zur Verfügung stehen, sondern ge-
rade dem Mittelstand als Triebfeder der Wirtschaft zugutekommen. Für Wis-
senschaft und Forschung können offene Daten gleichfalls einen großen Mehr-
wert erbringen. Daneben sind offene Daten der Verwaltung aber auch für die 
Zivilgesellschaft ein Instrument zur Stärkung von demokratischer Teilhabe 
und Vertrauen in staatliche Institutionen. 

b) Der Bundesrat begrüßt, dass die Änderungen zu § 12a EGovG-E lediglich 
Bundesbehörden betreffen. 
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c) Der Bundesrat begrüßt des Weiteren grundsätzlich den DNG-E, soweit eine 
Beschränkung des Geltungsbereichs auf Bundesbehörden und Einrichtungen 
des Bundes erfolgt und die Umsetzungsspielräume umfassend genutzt wer-
den. 

d) Der Bundesrat bemängelt, dass Angaben zum Erfüllungsaufwand der Länder 
zu Artikel 2 fehlen. 

2. Zu Artikel 2 allgemein  

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob Arti-
kel 84 Absatz 1 Satz 7 des Grundgesetzes beachtet ist, wonach Gemeinden und 
Gemeindeverbänden durch Bundesgesetz keine Aufgaben übertragen werden 
dürfen. 

Begründung: 
Zwar regelt der DNG-E grundsätzlich keine originären Bereitstellungspflichten 
für Daten und überträgt insofern den Gemeinden und Gemeindeverbänden keine 
Aufgaben, siehe § 1 Absatz 2 DNG-E. Allerdings bleibt zu prüfen, ob nicht 
durch die Regelung in § 8 DNG-E zu dynamischen Daten eine Aufgabenüber-
tragung auch auf Kommunen stattfindet. Diese Bestimmung sieht explizit vor, 
dass der Datenbereitsteller die Nutzung von dynamischen Daten unmittelbar 
nach der Erfassung in Echtzeit mithilfe geeigneter Anwendungsprogrammier-
schnittstellen und, falls technisch erforderlich, als Massen-Download ermögli-
chen muss. Die Korrektivbestimmung des § 8 Absatz 2 DNG-E sieht zwar Er-
leichterungen vor, allerdings nicht genereller Natur dahingehend, dass die Kom-
munen vom Anwendungsbereich der Bestimmung ausgenommen wären. Mit 
ähnlichen Bedenken ist § 7 Absatz 4 DNG-E als Bestimmung zur Zurverfügung-
stellung der Metadaten über die nationale Plattform GovData behaftet. Getrennt 
von der bloßen Frage der (landesrechtlichen) Bereitstellungspflicht, die grund-
sätzlich durch das DNG-E nicht reguliert wird, entsteht der Eindruck, dass den 
Kommunen insofern Aufgaben übertragen werden. 

3. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat weist darauf hin, dass mit dem Gesetzentwurf auch die Nutzung 
von Daten des öffentlichen Sektors geregelt werden sollen, die bisher jeweils in 
Anwendung von Landesrecht erhoben und verwaltet werden. Mit der angestreb-
ten Normierung durch den Bund würden gesetzgeberische Zuständigkeit und fi-
nanzielle Verantwortung auseinanderfallen. 
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Die Länder fordern den Bund auf, bei einer alleinigen Umsetzung der PSI-
Richtlinie durch Bundesrecht auch die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht voll-
ständig bezifferbaren Mehrbelastungen und Einnahmeausfälle der Länder zu 
kompensieren, indem eine entsprechende Anpassung der Umsatzsteuerfestbe-
träge in § 1 Absatz 2 FAG zugunsten der Länder vorgenommen wird.  

Dies ist auch aus übergeordneten Erwägungen im Sinne einer sachgerechten Auf-
gabenteilung zwischen Bund und Ländern erforderlich. 

Begründung: 
Sofern das DNG-E nicht auf Daten des Bundes beschränkt wird, entstehen durch 
die Umsetzung des DNG-E in den Ländern insbesondere folgende Erfüllungs-
aufwände: 
- Investitionen in die Bereitstellung und laufende Unterhaltung der technischen 

Infrastruktur zur Erfüllung der Vorgaben des DNG-E (Bereitstellung von Da-
ten, Bereitstellung insbesondere in offenen, maschinenlesbaren, zugänglichen, 
auffindbaren und interoperablen Formaten zusammen mit Metadaten; offene 
Standards; Bereitstellung hochwertiger Datensätze in maschinenlesbarem For-
mat über geeignete Anwendungsprogrammierschnittstellen und gegebenen-
falls als Massen-Download); 

- Mindereinnahmen durch Gebühren- und Entgeltausfälle aufgrund der Regelun-
gen für hochwertige Datensätze, die nach § 10 Absatz 3 DNG-E unentgeltlich 
bereitzustellen sind. 

Die Aufwände entstehen nach DNG-E, für öffentliche Stellen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene sowie für öffentliche Unternehmen (§ 3 DNG-E). 
Kosten auf Länder- und kommunaler Ebene sind im DNG-E nicht beziffert oder 
abgeschätzt; die Kostenangaben sind insofern unvollständig. 

4. Zum Gesetzentwurf allgemein  

a) Der Bundesrat begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, Daten des öffent-
lichen Sektors besser nutzbar zu machen. Der Bundesrat bewertet es als kri-
tisch, dass ausweislich der Einzelbegründung zu Artikel 2 § 7 Absatz 4 
DNG-E die Datenbereitsteller aus den Ländern, die bisher nicht der Verwal-
tungsvereinbarung zum Metadatenportal GovData beigetreten sind, von der 
Datenbereitstellungspflicht über GovData explizit ausgenommen werden. 
Mit den Ausführungen in der Einzelbegründung scheint der Bund den beste-
henden Missstand fortschreiben zu wollen, dass einzelne Länder ihre Daten 
nicht über GovData bereitstellen. Stattdessen sollte es das gemeinsame Ziel 
von Bund und Ländern sein, darauf hinzuwirken, dass alle Daten an zentra ler 
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Stelle gefunden werden können.  

b) Der Bundesrat begrüßt, dass künftig auch Daten von öffentlichen Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen auf GovData bereitgestellt werden sollen. 
Allerdings weist er darauf hin, dass schon heute Daten aus einigen öffent li-
chen Unternehmen, vor allem aus dem Verkehrsbereich, in GovData von den 
zuliefernden Portalen bereitgestellt und bei GovData auffindbar sind. Auch 
der Bund selbst stellt beispielsweise über die MCloud Daten der Deutschen 
Bahn AG beziehungsweise ihrer Tochterunternehmen bereit.  

5. Zu Artikel 2 (§ 2 Absatz 5 DNG) 

In Artikel 2 § 2 Absatz 5 ist das Wort „Urheberrechtsgesetzes.“ durch die Wörter 
„Urheberrechtsgesetzes, um dadurch die Datennutzung zu verhindern oder über 
die Vorschriften dieses Gesetzes hinaus einzuschränken.“ zu ersetzen. 

Begründung: 
Die Ergänzung dient der Präzisierung. Sie entspricht der Regelung des  
Artikel 1 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2019/1024 und berücksichtigt, dass  
öffentliche Stellen sich unter anderem bei der nach § 4 Absatz 3 DNG-E zuläs-
sigen Erteilung von Lizenzen und der damit verbundenen Erhebung von Gebüh-
ren auf ihr Recht als Datenbankhersteller berufen können müssen. Die Ergän-
zung entspricht zudem Erwägungsgrund 57 der Richtlinie (EU) 2019/1024, nach 
dem die betreffende öffentliche Stelle das Verwertungsrecht an dem Dokument 
behalten sollte, das sie zur Weiterverwendung zugänglich macht. 

6. Zu Artikel 2 (§ 9, 10 DNG) 

Der Bundesrat bittet um Klarstellung, dass die Kosten (Einnahmeausfälle und 
Kosten für die technische Bereitstellung), die sich aus der unentgeltlichen Bereit-
stellung von Daten nach §§ 9 und 10 DNG-E ergeben, durch den Bund übernom-
men werden. 

Begründung: 
§§ 9 und 10 DNG-E führt, je nach Definition der hochwertigen Datensätze per 
Durchführungsrechtsakt durch die EU, zu einem erheblichen Mehraufwand der 
damit zur Bereitstellung verpflichteten Stellen. Zwar können die betroffenen 
Stellen gemäß § 10 Absatz 1 DNG-E zumindest die Grenzkosten für die Bereit-
stellung von den Nutzern verlangen, unberücksichtigt bleiben jedoch die dauer-
haften Einnahmeausfälle der bereitstellenden Stelle für die unentgeltliche Ab-
gabe der Daten. Insbesondere öffentliche Stellen, die ausreichende Einnahmen 
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erzielen müssen, um einen wesentlichen Teil ihrer Kosten im Zusammenhang 
mit der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufträge zu decken, sind davon betroffen. 
Die Ausnahmeregelung nach § 10 Absatz 5 DNG-E gewährt nur einen Aufschub 
um 12 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes, sichert aber keine dauerhafte Re-
finanzierung für die betroffenen Stellen. Ohne dauerhafte Refinanzierung der 
Einnahmenausfälle können die gesetzlichen Bereitstellungspflichten in jetziger 
Form durch die betroffenen Stellen nicht dauerhaft erfüllt werden.  
Für Daten aus dem Bereich der Vermessungs- und Geoinformationsverwaltun-
gen der Länder, die unter die Definition hochwertiger Datensätze fallen, ergibt 
sich alleine für das Land Niedersachsen dauerhaft ein Refinanzierungsaufwand 
in Höhe von circa 5 Millionen Euro, der vom Bund übernommen werden muss. 

7. Zu Artikel 2 (§ 10 Absatz 3 Satz 2 – neu – DNG) 

Dem Artikel 2 § 10 Absatz 3 ist folgender Satz anzufügen: 

„Satz 1 gilt nicht für bestimmte hochwertige Datensätze im Besitz von öffent l i-
chen Unternehmen, wenn dies in Durchführungsrechtsakten auf Grundlage der 
Richtlinie RL (EU) 2019/21024 festgelegt wird.“ 

Begründung: 
In § 10 in Verbindung mit § 9 DNG-E sollte keine überschießende Umsetzung 
für den Bereich Kostenfreiheit hochwertiger Datensätze erfolgen. Vielmehr 
sollte von der Ausnahmeregelung des Artikel 14 Absatz 3 der PSI-Richtlinie für 
hochwertige Datensätze im Allgemeinen dringend Gebrauch gemacht werden. 
Um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, sollte Artikel 14 Absatz 3 der PSI-
Richtlinie nicht lediglich in der Gesetzesbegründung genannt werden, sondern 
auch im Gesetz selbst Erwähnung finden. 

8. Zu Artikel 2 (§ 10 Absatz 5 DNG) 

In Artikel 2 § 10 Absatz 5 sind die Wörter „zwölf Monate nach dem [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes]“ durch die Wörter „zwei Jahre nach 
dem Inkrafttreten des entsprechenden Durchführungsrechtsakts nach Artikel 14 
Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/1024“ zu ersetzen. 

Begründung: 
In Fällen, in denen sich die kostenlose Bereitstellung hochwertiger Datensätze 
wesentlich auf den Haushalt der betreffenden Stellen auswirken würde, können 
nach Artikel 14 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2019/1024 die Mitgliedstaaten 
diese Stellen für einen Zeitraum von höchstens zwei Jahren nach Inkrafttreten 
des entsprechenden Durchführungsrechtsakts nach Artikel 14 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2019/1024 von der Anforderung der kostenlosen Bereitstellung 
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dieser hochwertigen Datensätze befreien. 
Die im DNG-E vorgesehene auf zwölf Monate verkürzte Übergangsfrist er-
schwert oder verhindert, dass Bund, Länder und Kommunen die finanziellen 
Auswirkungen der unentgeltlichen Bereitstellung hochwertiger Datensätze in ih-
ren Haushalten ordentlich einplanen und gegenfinanzieren können. Die Über-
gangsfrist soll deshalb auf zwei Jahre festgelegt werden. 
Anknüpfungspunkt für den Beginn der Übergangsfrist muss das Inkrafttreten des 
entsprechenden Durchführungsrechtsakts nach Artikel 14 Absatz 1 der Richtli-
nie (EU) 2019/1024 sein, da erst dann feststeht, welche Datensätze als hochwer-
tig eingestuft werden und welche Verwaltungsträger die damit verbundenen 
Vorgaben umzusetzen haben. 
Die Kommission kann die hochwertigen Datensätze in mehreren, zeitlich aufei-
nander folgenden Durchführungsrechtsakten festlegen. Die Änderung stellt si-
cher, dass die Übergangsfrist für den jeweiligen hochwertigen Datensatz mit 
dem Inkrafttreten des jeweiligen Durchführungsrechtsakts nach Artikel 14  
Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/1024 neu zu laufen beginnt. 


